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Jugendwanderführer

Jugendwanderführerin

Termin:Termin: Freitag (10.09.) ab17.00 Uhr Anreise. 
Beginn des Lehrgangs 19.00 Uhr. Am Sonntag 
(12.09.) endet der Kurs nach dem Mittagessen 
gegen 15.00 Uhr.

Zielgruppe:Zielgruppe:  Jugendleiter/-innen mit Juleica ab 16 
Jahren, Wanderführer/-innen mit DWV-Zertifikat 
und weitere Interessierte.
Min. 8  Personen/max. 14 Personen.

Kosten:Kosten: 25,- Euro für Mitglieder/ 50,- Euro für 
Nichtmitglieder. 

Leistungen: Leistungen: Unterkunft, Vollverpfle-
gung, Programm, Versicherung, Zertifikat 
Jugendwanderführer/-in

Anmeldeschluss:Anmeldeschluss: 23.07.2010

Veranstaltungsort:Veranstaltungsort: Schullandheim Hobbach,  
63863 Eschau/Hobbach
www.swu-online.dewww.swu-online.de

Anreise und Detailinformationen:Anreise und Detailinformationen: Informationen 
zum Lehrgang, eine Teilnehmer/-innenliste und 
Anreisebeschreibung versenden wir vor Veranstal-
tungsbeginn per E-Mail. Bitte Adresse angeben!   

Leitung:Leitung: Andrea Metz & Anke Werner

Veranstalter/-in:Veranstalter/-in:  Deutsche Wanderjugend Bund 

Anmeldung und Infos unter:Anmeldung und Infos unter:
Deutsche Wanderjugend
Wilhelmshöher Allee 157-159, 34121 Kassel
Fon: 0561.400 49 80  Fax: 0561.400 49 87
E-Mail: info@wanderjugend.de
www.wanderjugend.de

2011 finden weitere Ausbildungs-2011 finden weitere Ausbildungs-
wochenenden statt.wochenenden statt.

10.09. - 12.09.201010.09. - 12.09.2010
Hobbach im Spessart

  
Deutsche Wanderjugend Bund in Kooperation Deutsche Wanderjugend Bund in Kooperation 

mit DWJ-Landesverbänden und Vereinenmit DWJ-Landesverbänden und Vereinen

Ausbildung

Pilotlehrgang zur AusbildungPilotlehrgang zur Ausbildung



Programm        Zum Thema Anmeldung

Ausbildung zum/r Jugendwanderführer/-inAusbildung zum/r Jugendwanderführer/-in
Kinder und Jugendliche haben einen anderen Zugang zum 
Wandern als Erwachsene. Begeisterung beim Anblick einer 
atemberaubenden Aussicht darf man nicht erwarten, dafür 
aber brennendes Interesse beim Überqueren eines Baches 
ohne Benutzung der nahegelegenen Brücke. 

Erwachsene stehen oft hilflos da, wenn es darum geht, Kin-
der und Jugendliche zu einer Wanderung zu motivieren. 
Was interessiert junge Menschen, wie plane ich kind- und 
jugendgerechte Wanderungen?

Zur Qualifizierung im Bereich kind- und jugendgerech-
tes Wandern haben die DWJ Bund gemeinsam mit eini-
gen Mitgliedsvereinen, DWJ-Landesverbänden und dem 
Deutschen Wanderverband eine Ausbildung zum/zur 
Jugendwanderführer/-in entwickelt. Mit dieser Fortbildung 
möchten wir  Jugendleiter/-innen und Wanderführer/-innen 
für das Kinder- und Jugendwandern fit machen. 

Im Rahmen des Pilot-Lehrgangs werden wir die ersten Zer-
tifikate �Jugendwanderführer/-in� vergeben, zugleich aber 
mit den Teilnehmer/-innen die Ausbildungsinhalte und 
Methoden auswerten und weiterentwickeln. 

Zertifizierung und Verknüpfung von Ausbildungen
Nach erfolgreicher Teilnahme erhalten die Teilnehmer/-
innen mit gültiger Juleica oder Wanderführerausbildung 
das Zertifikat Jugendwanderführer/-in. Für die Weiterquali-
fizierung innerhalb des Verbandes werden die Unterrichts-
einheiten angerechnet.

.Juleica-Inhaber/-innen mit Ausbildung zur/m 
Jugendwanderführer/-in können das Zertifikat �Wander-
führer/Natur- und Landschaftsführer� erhalten, wenn sie an 
einer DWV-Wanderführer/-innen-Schulung im Umfang von 
20 UE teilnehmen. 

Anerkannte DWV-Wanderführer/-innen können mit dem 
Zertifikat Jugendwanderführer/-in und einem weiteren DWJ-
Lehrgang (10 UE) die Juleica beantragen. 

Hiermit melde ich mich verbindlich für den Lehrgang 
�Jugendwanderführer/-in� vom 10.09. - 12.09.2010 an.

Name: ...............................................................................................

Adresse: ............................................................................................

.............................................................................................................

Telefon: ..............................................................................................

Telefon mobil: ..................................................................................

E-Mail-Adresse:

.......................................................@...................................................
Wichtig! Teilnahmeinfos werden vor Beginn per E-Mail verschickt.

Ich möchte vegetarische Verpflegung:     ja           nein

Geburtsdatum: ................................... 

Mitgliedsverein: ..............................................................................

Die auf dem Lehrgang gemachten Fotos dürfen für Veröffentlichun-
gen der DWJ verwendet werden. (ggf. streichen)

.............................................................................................................
Datum und Unterschrift 
(Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Wichtig! Siehe Folgeseite.Wichtig! Siehe Folgeseite. Ich habe die allgemeinen Reisebedin-
gungen der Deutschen Wanderjugend zur Kenntnis genommen.

.............................................................................................................
Datum und Unterschrift
(Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Die Ausbildung �Jugendwanderführer/-in� ist offen für 
Jugendleiter/-innen und Wanderführer/-innen. Die Lehr-
gangsinhalte, die sowohl für Jugendleiter/-innen als auch für 
Wanderführer/-innen relevant sind, werden gemeinsam be-
arbeitet. Die für jeweils eine Gruppe wichtigen bzw. neuen 
Themen werden getrennt vermittelt.

Inhalte der AusbildungInhalte der Ausbildung

Gemeinsame Inhalte
Gestaltung von kind- und jugendgerechten Wanderungen: 
Motivation etc. (2 UE)
Wanderplanung: Organisation von Kinder- und Jugendwan-
derungen, Tages-/Mehrtagestouren (2 UE)

Inhalte für Jugendleiter/-innen
Orientierung mit Karte, Kompass, GPS (4 UE)
Ernährung, Ausrüstung, Kondition (2 UE)
Wetter und Sicherheit (2 UE)

Inhalte für Wanderführer/-innen
Aufsichtspflicht (2 UE)
Lebenswelt Kinder u. Jugendliche (gesellschaftlicher Hinter-
grund, Mädchen und Jungen) (3 UE)
Jugendgruppen leiten (Gruppendynamik, Mitbestimmung 
etc.) (3 UE)

Eigene kind- und jugendgerechte Wanderung 
Im Anschluss an den Lehrgang sollen die Teilnehmer/-innen 
eine kinder- und jugendspezifische Wanderung durchführen 
und dokumentieren. Dafür werden 4 UE angerechnet.
Alternativ kann auch eine kinder- und jugendspezifische 
Wanderung konzeptioniert und verschriftlicht werden.

2011 finden weitere Ausbildungs-2011 finden weitere Ausbildungs-
wochenenden statt.wochenenden statt.
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Allgemeine Reisebedingungen 
der Deutschen Wanderjugend (DWJ BUND)
1. Abschluss des Reisevertrages
1.1. Mit Übersendung der Anmeldung bietet der Teilnehmende* den 
Abschluss des Reisevertrages verbindlich an.

1.2. Der Vertrag kommt mit der schriftlichen Buchungsbestätigung 
durch die DWJ Bund zu Stande.

1.3. Bei der Anmeldung mehrerer Teilnehmender durch einen einzel-
nen Anmelder hat der Anmeldende für die Vertragsverpß ichtungen al-
ler mitaufgeführten Teilnehmenden wie für seine eigenen einzustehen, 
sofern er diese Verpß ichtung durch ausdrückliche gesonderte Erklä-
rung übernommen hat.

2. Anzahlung und Restzahlung
2.1. Nach Vertragsabschluss wird gegen Aushändigung des Siche-
rungsscheines eine Anzahlung in Höhe von 20 % des Reisepreises 
fällig. Die Restzahlung ist 3 Wochen vor Reisebeginn zur Zahlung 
fällig, sofern der Sicherungsschein übergeben ist.

2.2. Leistet der Teilnehmende die Anzahlung und/oder die Restzahlung 
nicht entsprechend den vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, so ist die 
DWJ BUND berechtigt, nach Mahnung mit Fristsetzung vom Reise-
vertrag zurückzutreten und den Teilnehmenden mit Rücktrittskosten 
gemäß Ziffer 3. zu belasten.

3. Rücktritt durch den Teilnehmenden vor Reisebeginn 
/Stornokosten
3.1. Der Teilnehmende kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise 
zurücktreten. Der Rücktritt ist gegenüber der DWJ BUND unter der 
unten angegebenen Anschrift zu erklären. Dem Teilnehmenden wird 
empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären.

3.2. Tritt der Teilnehmende vor Reisebeginn zurück oder tritt er die Rei-
se nicht an, so verliert die DWJ BUND den Anspruch auf den Reise-
preis. Stattdessen kann die DWJ BUND, soweit er den Rücktritt nicht 
zu vertreten hat oder ein Fall höherer Gewalt vorliegt, eine angemes-
sene Entschädigung für die bis zum Rücktritt getroffenen Reisevorkeh-
rungen und seine Aufwendungen in Abhängigkeit von dem jeweiligen 
Reisepreis verlangen.

3.3. Die DWJ BUND berechnet unter Berücksichtigung der gewöhnlich 
ersparten Aufwendung und der gewöhnlich möglichen anderweitigen 

Verwendungen der Reiseleistungen, bezogen auf den Zeitpunkt des Zu-
gangs der Rücktrittserklärung des Teilnehmenden, folgende Entschädi-
gung:
� bis 31 Tage vor Reisebeginn              10%
�  vom 30. bis 22. Tag vor Reisebeginn          20%
�  vom 21. bis 4. Tag vor Reisebeginn                       50%
�  ab dem 3. Tag vor Reisebeginn oder 
 bei Nichtanreise ohne Kündigung   90%

3.4. Dem Teilnehmenden bleibt es in jedem Fall unbenommen, gegenü-
ber der DWJ BUND nachzuweisen, dass der DWJ BUND überhaupt kein 
oder ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist, als die geforderte 
Pauschale.

4. Rücktritt wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl
4.1. Die DWJ BUND kann bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl 
nach Maßgabe folgender Regelungen zurücktreten:

a)  Die Mindestteilnehmerzahl und der späteste Zeitpunkt des Rücktritts 
durch die DWJ BUND muss in der Reiseausschreibung angegeben sein

b) Die DWJ BUND hat die Mindestteilnehmerzahl und die spätesten Rück-
trittsfrist in der Buchungsbestätigung anzugeben oder dort auf die entspre-
chenden Prospektangaben zu verweisen

c) Die DWJ BUND ist verpß ichtet, dem Teilnehmenden gegen über die Ab-
sage der Reise unverzüglich zu erklären, wenn feststeht, dass die Reise 
wegen Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl nicht durchgeführt wird.

d) Ein Rücktritt von der DWJ BUND später als 3 Wochen vor Reisebeginn 
ist unzulässig.

e) Der Teilnehmende kann bei einer Absage die Teilnahme an einer min-
destens gleichwertigen anderen Reise verlangen, wenn die DWJ BUND in 
der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Teilnehmenden aus 
ihrem Angebot anzubieten. Der Teilnehmende hat dieses Recht unverzüg-
lich nach der Erklärung über die Absage der Reise durch die DWJ BUND 
dieser gegenüber geltend zu machen.

4.2. Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, erhält der Teil-
nehmende auf den Programmpreis geleistete Zahlungen unverzüglich 
zurück.

5. Obliegenheiten des Teilnehmenden, Kündigung nach 
Reiseantritt, nicht in Anspruch genommene Leistungen
5.1. Der Teilnehmende ist verpß ichtet, auftretende Mängel unverzüglich 
der örtlichen Vertretung der DWJ BUND anzuzeigen und Abhilfe zu verlan-

gen. Über die Person, die Erreichbarkeit und die Kommunikationsda-
ten der Vertretung der DWJ BUND wird der Teilnehmende spätestens 
mit Übersendung der Reiseunterlagen informiert.

5.2. Ist nach den vertraglichen Vereinbarungen eine örtliche Vertretung 
oder Reiseleitung nicht geschuldet, so ist der Teilnehmende verpß ich-
tet, Mängel unverzüglich direkt gegenüber der DWJ BUND unter der 
unten angegebenen Anschrift anzuzeigen.

5.3. Ansprüche des Teilnehmenden entfallen nur dann nicht, wenn die 
dem Teilnehmenden obliegende Rüge unverschuldet unterbleibt

5.4. Wird die Reise infolge eines Reisemangels erheblich beeinträch-
tigt, so kann der Teilnehmende den Vertrag kündigen. Dasselbe gilt, 
wenn ihm die Reise infolge eines solchen Mangels aus wichtigem, der 
DWJ BUND erkennbarem Grund, nicht zuzumuten ist. Die Kündigung 
ist erst zulässig, wenn die DWJ BUND eine ihr vom Teilnehmenden 
bestimmte angemessene Frist hat verstreichen lassen, ohne Abhilfe zu 
leisten. Der Bestimmung einer Frist bedarf es nicht, wenn die Abhilfe 
unmöglich ist oder von der DWJ BUND verweigert wird oder wenn die 
sofortige Kündigung des Vertrages durch ein besonderes Interesse 
des Teilnehmenden gerechtfertigt wird.

5.5. Nimmt der Teilnehmende einzelne Reiseleistungen, die ihm ord-
nungsgemäß angeboten wurden, nicht in Anspruch aus Gründen, die 
ihm zuzurechnen sind, hat er keinen Anspruch auf anteilige Erstat-
tung des Reisepreises. Die DWJ BUND wird sich um Erstattung der 
ersparten Aufwendungen durch die Leistungsträger bemühen. Diese 
Verpß ichtung entfällt, wenn es sich um völlig unerhebliche Leistungen 
handelt oder wenn einer Erstattung gesetzliche oder behördliche Be-
stimmungen entgegenstehen.

6. Kündigung durch die DWJ BUND nach Reisebeginn
6.1. DWJ BUND kann den Reisevertrag ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen, wenn der Teilnehmende ungeachtet einer Abmahnung der 
DWJ BUND nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem Maß ver-
tragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages ge-
rechtfertigt ist. Dies ist insbesondere bei Alkohol- oder Drogenbesitzes 
oder -konsums der Fall.

6.2. Kündigt die DWJ BUND, so behält sie den Anspruch auf den 
Reisepreis; die DWJ BUND muss sich jedoch den Wert der ersparten 
Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die es aus 
einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen 
Leistung erlangt, einschließlich der DWJ BUND von den Leistungsträ-
gern erstatteten Beträge.

*Aufgrund besserer Lesbarkeit wird nur die männliche Schreibweise verwendet. Stand: Januar 2008
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7. Beschränkung der Haftung
7.1. Die vertragliche Haftung der DWJ BUND für Schäden, die nicht 
Körperschäden sind, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt,

a) soweit ein Schaden des Teilnehmenden weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig herbeigeführt wird oder

b) soweit die DWJ BUND für einen dem Teilnehmenden entstehenden 
Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers ver-
antwortlich ist.

7.2. Die deliktische Haftung der DWJ BUND für Sachschäden, die nicht 
auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, ist auf den dreifachen 
Reisepreis beschränkt. Diese Haftungshöchstsumme gilt jeweils je 
Teilnehmenden und Reise. Möglicherweise darüber hinausgehende 
Ansprüche im Zusammenhang mit Reisegepäck nach dem Montrealer 
Übereinkommen bleiben von der Beschränkung unberührt.

7.3. Die DWJ BUND haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- 
und Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremd-
leistungen lediglich vermittelt werden (z.B. Ausß üge, Sportveranstal-
tungen, Theaterbesuche, Ausstellungen), wenn diese Leistungen in 
der Reiseausschreibung und der Buchungsbestätigung ausdrücklich 
und unter Angabe des vermittelten Vertragspartners als Fremdleistun-
gen so eindeutig gekennzeichnet werden, dass sie für den Teilneh-
menden erkennbar nicht Bestandteil der Reiseleistungen der DWJ 
BUND sind. Die DWJ BUND haftet jedoch

a) für Leistungen, welche die Beförderung des Teilnehmenden vom 
ausgeschriebenen Ausgangsort der Reise zum ausgeschriebenen 
Zielort, Zwischenbeförderungen während der Reise und die Unter-
bringung während der Reise beinhalten, soweit diese Beförderungen 
Vertragsbestandteil sind;

b) wenn und insoweit für einen Schaden des Teilnehmenden die Ver-
letzung von Hinweis-, Aufklärungs- oder Organisationspß ichten der 
DWJ BUND ursächlich geworden ist.

8. Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung
8.1. Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise 
hat der Teilnehmende innerhalb eines Monats nach dem vertraglich 
vorgesehenen Zeitpunkt der Beendigung der Reise geltend zu ma-
chen. Die Geltendmachung kann fristwahrend nur gegenüber der DWJ 
BUND unter der nachstehend angegebenen Anschrift erfolgen. Nach 
Ablauf der Frist kann der Teilnehmende Ansprüche nur geltend ma-
chen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert 
worden ist oder wenn es sich um deliktische Ansprüche handelt. Dies 

gilt jedoch nicht für die Frist zur Anmeldung von Gepäckschäden, Zustel-
lungsverzögerungen bei Gepäck oder Gepäckverlust im Zusammenhang 
mit Flügen. Diese sind binnen 7 Tagen bei Gepäckverlust, binnen 21 Tagen 
bei Gepäckverspätung nach Aushändigung, bei der Fluggesellschaft oder 
gegenüber DWJ BUND geltend zu machen.

8.2. Ansprüche des Teilnehmenden nach den §§ 651c bis 651f BGB verjäh-
ren in einem Jahr. Die Verjährung beginnt mit dem Tag, an dem die Reise 
dem Vertrage nach enden sollte. Schweben zwischen dem Teilnehmenden 
und der DWJ BUND Verhandlungen über den Anspruch oder die den An-
spruch begründenden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis der 
Teilnehmende oder die DWJ BUND die Fortsetzung der Verhandlungen 
verweigert. Die Verjährung tritt frühestens 3 Monate nach dem Ende der 
Hemmung ein.

9. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften
9.1. DWJ BUND wird Staatsangehörige eines Staates der Europäischen 
Gemeinschaften, in dem die Reise angeboten wird, über Bestimmungen 
von Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften vor Vertragsabschluss 
sowie über deren evtl. Änderungen vor Reiseantritt unterrichten. Dabei 
wird davon ausgegangen, dass keine Besonderheiten in der Person des 
Teilnehmenden und eventueller Mitteilnehmender (z.B. Doppelstaatsange-
hörigkeit, Staatenlosigkeit) vorliegen.

9.2. Der Teilnehmende ist verantwortlich für das Beschaffen und Mitfüh-
ren der notwendigen Reisedokumente, eventuell erforderliche Impfungen 
sowie das Einhalten von Zoll- und Devisenvorschriften. Nachteile, die aus 
dem Nichtbefolgen dieser Vorschriften erwachsen, z. B. die Zahlung von 
Rücktrittskosten, gehen zu seinen Lasten. Dies gilt nicht, wenn DWJ BUND 
schuldhaft nicht, unzureichend oder falsch informiert hat.

10. Informationen zur Identität a  usführender 
Luftfahrtunternehmen
10.1. Die DWJ BUND informiert den Teilnehmenden entsprechend der 
EU-Verordnung zur Unterrichtung von Fluggästen über die Identität des 
ausführenden Luftfahrtunternehmens vor oder spätestens bei der Buchung 
über die Identität der ausführenden Fluggesellschaft(en) bezüglich sämtli-
cher im Rahmen der gebuchten Reise zu erbringenden Flugbeförderungs-
leistungen.

10.2. Steht/stehen bei der Buchung die ausführende Fluggesellschaft(en) 
noch nicht fest, so ist DWJ BUND verpß ichtet, dem Teilnehmenden die 
Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaften zu nennen, die wahrschein-
lich den Flug durchführen wird bzw. werden. Sobald die DWJ BUND weiß, 
welche Fluggesellschaft den Flug durchführt, wird DWJ BUND den Teilneh-
menden informieren.

10.3. Wechselt die dem Teilnehmenden als ausführende Fluggesell-
schaft genannte Fluggesellschaft, wird die DWJ BUND dem Teilneh-
menden unverzüglich und so rasch dies mit angemessenen Mitteln 
möglich ist, über den Wechsel informieren.

10.4.  Die entsprechend der EU-Verordnung erstellte Liste der Flug-
gesellschaften, denen die Nutzung des Luftraumes über den Mitglied-
staaten untersagt ist, ist auf der Internet-Seite der DWJ BUND abruf-
bar und  in den Geschäftsräum en der DWJ BUND einzusehen.

11. Rechtswahl und Gerichtsstand
11.1. Auf das gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis zwischen dem 
Teilnehmenden und der DWJ BUND Þ ndet ausschließlich deutsches 
Recht Anwendung. Dies gilt auch für das gesamte Rechtsverhältnis.

11.2. Soweit bei Klagen der Vertragspartner gegen die DWJ BUND 
im Ausland für die Haftung der DWJ BUND dem Grunde nach nicht 
deutsches Recht angewendet wird, Þ ndet bezüglich der Rechtsfolgen, 
insbesondere hinsichtlich Art, Umfang und Höhe von Ansprüchen der 
Vertragspartner ausschließlich deutsches Recht Anwendung.

11.2. Der Teilnehmende kann die DWJ BUND nur an deren Sitz ver-
klagen.

11.3. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht, wenn und inso-
weit sich aus internationalen Abkommen oder Bestimmungen der EU 
etwas anderes zu Gunsten des Teilnehmenden zwingend ergibt.

Reiseveranstalter ist:
Deutsche WanderjugendDeutsche Wanderjugend
im Verband Deutscher Gebirgs- und Wandervereine e.V.
Wilhelmshöher Allee 157, 34121 Kassel,
Fon: 0561.400 49 8-0
E-Mail: info@wanderjugend.de
www.wanderjugend.de
VR 432 am Amtsgericht Stuttgart

Urheberrecht: Rechtsanwältin Anja Lauterbach, Berlin


